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641. Verordnung: Festlegung von Bewilligungen gemäß § 7 Abs. l des Aufenthaltsgesetzes für

die Beschäftigung von Ausländern in der Land- und Forstwirtschaft für das
Burgenland

642. Verordnung: Extraktionslösungsmittelverordnung
[CELEX-Nr.: 388L0344,392L0115, 394L0052]

641. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Festlegung von
Bewilligungen gemäß § 7 Abs. l des Aufenthaltsgesetzes für die Beschäftigung von Aus-

ländern in der Land- und Forstwirtschaft für das Burgenland
Auf Grund des § 7 Abs. l des Aufenthaltsgesetzes (AufG), BGBl. Nr. 466/1992, zuletzt geändert

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 351/1995, wird verordnet:
§ 1. Nach Ausschöpfung der in den Verordnungen des Bundesministers für Arbeit und Soziales über

die Festlegung von Bewilligungen gemäß § 7 Abs. l des Aufenthaltsgesetzes für die Beschäftigung von
Ausländern in der Land- und Forstwirtschaft, BGBl. Nr. 208/1995 und BGBl. Nr 390/1995, für das Bur-
genland festgelegten Anzahl von Beschäftigungsbewilligungen, dürfen im Burgenland während des ge-
samten zeitlichen Geltungsbereiches dieser Verordnung zusätzlich bis zu 240 Beschäftigungsbewilligun-
gen mit der Wirkung erteilt werden, daß diese gleichzeitig für die beschäftigten Ausländer für die Dauer
ihrer Beschäftigung als Bewilligungen nach dem Aufenthaltsgesetz gelten.

§ 2. Beschäftigungsbewilligungen gemäß § l dürfen längstens für die Dauer von sechs Monaten er-
teilt werden.

§ 3. Diese Verordnung und die Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die
Festlegung von Bewilligungen gemäß § 7 Abs. l des Aufenthaltsgesetzes für die Beschäftigung von
Ausländern in der Land- und Forstwirtschaft, BGBl. Nr. 390/1995, treten mit Ablauf des 10. November
1995 außer Kraft.

Hums

642. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Konsumentenschutz über die
Verwendung von Extraktionslösungsmitteln bei der Herstellung von Lebensmitteln und

Verzehrprodukten (Extraktionslösungsmittelverordnung)
Auf Grund der §§ 12 Abs. l und 19 Abs. l des Lebensmittelgesetzes 1975, BGBl. Nr. 86, zuletzt

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 1105/1994, wird - hinsichtlich der §§ 4 und 5 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten - verordnet:

§ 1. Diese Verordnung gilt für Extraktionslösungsmittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln
oder Verzehrprodukten oder deren Zutaten verwendet werden; für Extraktionslösungsmittel zur Herstel-
lung von Zusatzstoffen jedoch nur dann, wenn letztere ausdrücklich in den Anlagen angeführt sind.

§ 2. Gemäß dieser Verordnung sind „Extraktionslösungsmittel" Lösungsmittel, die in einem Extrak-
tionsverfahren bei der Bearbeitung von Rohstoffen, Lebensmitteln, Verzehrprodukten oder deren Be-
standteilen oder Zutaten verwendet und aus dem Enderzeugnis vollständig oder bis auf technisch unver-
meidbare Rückstände oder Rückstandsderivate wieder entfernt werden.

§ 3. (1) Als Extraktionslösungsmittel dürfen ausschließlich folgende verwendet werden:
1. a) Wasser, dem gegebenenfalls Stoffe zur Regulierung der Azidität oder Alkalität zugesetzt

wurden,
b) andere Lebensmittel mit Lösungsmitteleigenschaften und
c) die in Anlage l genannten Stoffe
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zur allgemeinen Verwendung unter Einhaltung der nach redlichem Herstellerbrauch üblichen Verfahren;
diese gelten als eingehalten, wenn die Verwendung des Extraktionslösungsmittels lediglich zur Folge hat,
daß Rückstände oder Rückstandsderivate in technisch unvermeidbaren Resten vorhanden sind, die keine
Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen;

2. die in Anlage 2 genannten Stoffe für die dort angeführten Verwendungszwecke und unter Einhal-
tung der dort genannten Rückstandshöchstwerte;

3. die in Anlage 3 genannten Stoffe für die Herstellung von Aromen aus natürlichen Aromaträgern.
Die Restgehalte an Rückständen im verzehrfertigen, aromatisierten Lebensmittel oder Verzehr-
produkt dürfen die in dieser Anlage genannten Werte nicht überschreiten.

(2) Jedes der in den Anlagen l bis 3 angeführten Extraktionslösungsmittel darf im Kilogramm nicht
mehr als l mg Arsen, l mg Blei und keine toxikologisch bedenklichen Mengen anderer Stoffe enthalten.
In einem Kilogramm Ethylmethylketon darf der Gehalt an n-Hexan 50 mg nicht überschreiten.

§ 4. (1) Zur Verwendung als Extraktionslösungsmittel bestimmte Stoffe der Anlagen l bis 3 sind auf
der Verpackung, dem Behältnis oder auf einem damit verbundenen Etikett leicht verständlich, an gut
sichtbarer Stelle, deutlich lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

l die handelsübliche Sachbezeichnung gemäß den Anlagen;
2. der Name (Firma oder Firmenschlagwort) und die Anschrift der erzeugenden oder verpackenden

Unternehmung oder eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderem Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Verkäufers;

3. der Hinweis, daß der Stoff für die Extraktion von Lebensmitteln geeignet ist;
4. die Nettofüllmenge in Volumseinheiten;
5. das Los (Charge);
6. erforderlichenfalls Anweisungen für die Aufbewahrung und Verwendung.
(2) Abweichend davon dürfen die in Abs. l Z 2, 4, 5 und 6 genannten Angaben auch nur in den die

Ware begleitenden Geschäftspapieren aufscheinen.
§ 5. Diese Verordnung tritt drei Monate nach dem ihrer Kundmachung folgenden Monatsersten in

Kraft.
Krammer

Anlage l

Extraktionslösungsmittel zur allgemeinen Verwendung

Propan
Butan
Butylacetat
Ethylacetat
Ethanol
Kohlendioxid
Aceton *)
Distickstoffmonoxid

*) Aceton darf nicht bei der Raffinierung von Oliventresteröl verwendet werden.

Anlage 2

Extraktionslösungsmittel mit festgelegten Verwendungsbedingungen und Rückstandshöchstwerten

Bezeichnung Verwendungsbedingungen Rückstandshöchstwerte

Hexan 1)2) Herstellung oder Fraktionierung 5 mg/kg im Fett, Öl oder in der
von Fetten und Ölen und Kakaobutter
Herstellung von Kakaobutter
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Bezeichnung

Methylacetat

Ethylmethylketon 2)

Dichlormethan

Methanol

Propan-2-ol

Verwendungsbedingungen

Herstellung von Proteinerzeug-
nissen und entfettetem Mehl

Herstellung von entfetteten
Getreidekeimen
Entfettete Sojaerzeugnisse

Entfernung von Inhaltsstoffen
wie Koffein und Bitterstoffe
aus Kaffee und Tee
Herstellung von Zucker aus
Melasse
Fraktionierung von Fetten
und Ölen
Entfernung von Inhaltsstoffen
wie Koffein und Bitterstoffe
aus Kaffee und Tee
Extraktion von Koffein, Reiz-
stoffen und Bitterstoffen
aus Kaffee und Tee
Lebensmittel und Verzehr-
produkte allgemein
Lebensmittel und Verzehr-
produkte allgemein

Rückstandshöchstwerte

10 mg/kg im Lebensmittel oder
Verzehrprodukt, das das Protein-
erzeugnis oder das entfettete
Mehl enthält
5 mg/kg in entfetteten Getreide-
keimen
30 mg/kg im Sojaerzeugnis, wie
es dem Letztverbraucher verkauft
wird
20 mg/kg im Kaffee oder Tee

1 mg/kg im Zucker

5 mg/kg im Fett oder Öl

20 mg/kg im Kaffee oder Tee

2 mg/kg in geröstetem Kaffee
und 5 mg/kg im Tee

10 mg/kg

10 mg/kg

Bezeichnung Verwendungsbedingungen Rückstandshöchstwerte

Herstellung von Proteinerzeug- 10 mg/kg im Lebensmittel oder
nissen und entfettetem Mehl Verzehrprodukt, das das Protein-

erzeugnis oder das entfettete
Mehl enthält

Herstellung von entfetteten 5 mg/kg in entfetteten Getreide-
Getreidekeimen keimen
Entfettete Sojaerzeugnisse 30 mg/kg im Sojaerzeugnis, wie

es dem Letztverbraucher verkauft
wird

Methylacetat Entfernung von Inhaltsstoffen 20 mg/kg im Kaffee oder Tee
wie Koffein und Bitterstoffe
aus Kaffee und Tee
Herstellung von Zucker aus l mg/kg im Zucker
Melasse

Ethylmethylketon 2) Fraktionierung von Fetten 5 mg/kg im Fett oder Öl
und Ölen
Entfernung von Inhaltsstoffen 20 mg/kg im Kaffee oder Tee
wie Koffein und Bitterstoffe
aus Kaffee und Tee

Dichlormethan Extraktion von Koffein, Reiz- 2 mg/kg in geröstetem Kaffee
Stoffen und Bitterstoffen und 5 mg/kg im Tee
aus Kaffee und Tee

Methanol Lebensmittel und Verzehr- 10 mg/kg
Produkte allgemein

Propan-2-ol Lebensmittel und Verzehr- 10 mg/kg
Produkte allgemein

1 ) Erzeugnis, d a s hauptsächlich a u s aliphatischen gesättigten Kohlenwasserstoffen m i t 6 Kohlenstoffatomen

besteht, die zwischen 64° C und 70° C destillieren.
2) Die gleichzeitige Verwendung von Hexan und Ethylmethylketon ist unzulässig.

Anlage 3

Extraktionslösungsmittel mit festgelegten Verwendungsbedingungen

Bezeichnung Restgehalte im verzehrfertigen aromatisierten Lebensmittel oder Verzehrprodukt

Diethylether 2 mg/kg
Hexan *) mg/kg
Cyclohexan mg/kg
Methylacetat mg/kg
Butan-1-öl mg/kg
Butan-2-ol mg/kg
Ethylmethylketon *) mg/kg
Dichlormethan 0,02 mg/kg
Methyl-Propan-1-ol mg/kg
Propan-1-öl mg/kg

*) Die gleichzeitige Verwendung von Hexan und Ethylmethylketon ist unzulässig.


